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RS OGH 1955/5/24 4Ob51/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.05.1955

Norm

ZPO §228 B8

ZPO §411

Rechtssatz

Eine Tatsache, der rechtsaufhebende Wirkung schon im Vorprozeß abgesprochen wurde, kann nicht im Wege der

Feststellungsklage zur Geltung gebracht werden. Das Klagebegehren ist mangels Rechtsschutzbedürfnis abzuweisen.
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